
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erste Ordnung zur Änderung der Zugangs- und Zulassungsordnung 

für den Masterstudiengang  

Politikwissenschaft  

an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster 

vom 06.05.2014 

vom 02.05.2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

605



Erste Ordnung zur Änderung der Zugangs- und Zulassungsordnung für den  

Masterstudiengang Politikwissenschaft  

an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster vom 

06.05.2014 

vom 02.05.2018 

Aufgrund der §§ 2 Abs. 4, 49 Abs. 6 und 64 Abs. 1 des Gesetzes über die Hochschulen des Lan-

des Nordrhein-Westfalen (Hochschulgesetz - HG -) in der Fassung des Hochschulzukunftsgeset-

zes vom 16.09.2014 (GV NRW S. 547) hat die Westfälische Wilhelms-Universität folgende Ord-

nung erlassen: 

Artikel 1 

Die Zugangs- und Zulassungsordnung für den Masterstudiengang Politikwissenschaft an der 

Westfälischen Wilhelms-Universität Münster vom 06.05.2014 (AB Uni 2014/19, S. 1261 ff.) wird 

wie folgt geändert: 

§ 3 erhält folgende neue Fassung: 

„§ 3 

Zugangsvoraussetzungen 

(1) 1Voraussetzungen für den Zugang zum Masterstudium Politikwissenschaft ist neben 

den allgemeinen Voraussetzungen für die Einschreibung die Absolvierung eines fach-

lich einschlägigen Studiums mit einer Regelstudienzeit von mindestens 6 Semestern, 

das mit einem Bachelor oder einem anderen berufsqualifizierenden Abschluss (Diplom, 

Staatsexamen etc.) mit einer Abschlussnote von mindestens 2,5 beendet worden ist 

oder die Bewerberin/der Bewerber zu den besten 40 % ihres/seines Jahrgangs gehört. 
2Fachlich einschlägig im Sinne von Satz 1 ist ein Studium im Studiengang Politikwis-

senschaft im Umfang von mindestens 70 ECTS-Punkten an einer deutschen oder aus-

ländischen Hochschule, in denen auch mindestens 10 ECTS-Punkte im Bereich Metho-

den der empirischen Sozialforschung enthalten sind. 3Ebenfalls einschlägig ist ein Stu-

dium in einem fachverwandten sozialwissenschaftlichen Studiengang an einer deut-

schen oder ausländischen Hochschule, wenn folgende Studieninhalte im Umfang von 

mindestens 70 ECTS-Punkten nachgewiesen werden können: Politische/Soziologische 

Theorie, Internationale Beziehungen, Vergleichende Politikwissenschaft, Politische 

Systemlehre, Policy-Forschung/Politikfeld-Analyse, Public Governance-Forschung, Ver-

waltungswissenschaft, Politische Ideengeschichte, Geschlechterforschung, Statistik, 

Methoden empirischer Sozialforschung, Sozialwissenschaften, Soziologie, Politische 

Ökonomie, Neuere und Neuste Geschichte, Kommunikationswissenschaft, Soziale Ar-

beit. 4Für den Nachweis der fachlichen Einschlägigkeit im Sinne von Satz 3 müssen von 

den nachzuweisenden mindestens 70 ECTS-Punkten ebenfalls mindestens 10 ECTS-
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Punkte auf den Bereich Methoden der empirischen Sozialforschung entfallen. 5Bei 

Zweifeln über die Gleichwertigkeit von Abschlüssen außerhalb des Geltungsbereichs 

des Grundgesetzes wird ein Gutachten des Sekretariats der ständigen Konferenz der 

Kultusminister der Bundesrepublik Deutschland über die Gleichwertigkeit der Ab-

schlüsse eingeholt. 

(2) 1Für Bewerberinnen/Bewerber, die ihre Hochschulzugangsberechtigung nicht an einer 

deutschsprachigen Einrichtung erworben haben, ist weitere Zugangsvoraussetzung der 

Nachweis von für die aktive Teilnahme an den Lehrveranstaltungen ausreichenden 

Kenntnissen der deutschen Sprache. 2Der Nachweis wird gemäß den Bestimmungen der 

DSH-Prüfungsordnung der Westfälischen Wilhelms-Universität erbracht. 3Der Nachweis 

ist nicht erforderlich für Bewerberinnen/Bewerber, deren Muttersprache Deutsch ist.  

Artikel 2 

(1) Diese Änderungsordnung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung in den Amtlichen Be-

kanntmachungen der Westfälischen Wilhelms-Universität (AB Uni) in Kraft. 

(2) Diese Änderungsordnung gilt erstmals für den Zugang und die Zulassung zum Winter-

semester 2018/19. 

 

Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Fachbereichsrats des Fachbereichs 06 – Erziehungs-

wissenschaft und Sozialwissenschaften – der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster vom 

18. April 2018. Die vorstehende Ordnung wird hiermit verkündet. 

Münster, den 02.05.2018 Der Rektor 

 

 

 

 

 Prof. Dr. Johannes Wessels 
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